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orsorge für einen 
würdevollen Ernst-
fall. In den letzten 

Jahren ist die Bedeutung von 
Patientenverfügungen deutlich 
gestiegen. Im Falle schwerwie-
gender Erkrankungen ist es 
heute üblich geworden, im Vo-
raus festzulegen, welche medi-
zinischen Behandlungen ge-
wünscht oder abgelehnt werden 
sollen. Dies bezieht sich vor al-
lem auf lebenserhaltende Maß-
nahmen, wenn keine Aussicht 
auf ein als "würdig" empfunde-
nes Leben besteht oder der na-
türliche Sterbeprozess bereits 
eingesetzt hat.  

Obwohl niemand gesetzlich 
dazu verpflichtet ist, eine Pati-
entenverfügung zu haben, sollte 
jeder diese in Erwägung ziehen. 
Im Falle, dass Sie sich nicht 
mehr verständlich äußern kön-
nen, bietet die Patientenverfü-
gung eine klare Kommunikati-
onsmöglichkeit mit Ihrem Arzt.  

Solange Sie in der Lage sind, 
Ihre Zustimmung zu geben und 
Ihren Willen mitzuteilen, ist die 
Patientenverfügung nicht bin-
dend. Sie haben das Recht, Ih-
rem Arzt direkt zu sagen, was 
Sie möchten, und sogar eine be-
stehende Patientenverfügung zu 
widerrufen.  

Wenn jedoch keine klaren Ent-
scheidungen getroffen wurden, 
müssen die Hinterbliebenen 
dies übernehmen. Diese Situa-
tion kann vermieden werden, 
indem man eine Patientenverfü-
gung hinterlegt hat. Dadurch 
werden nicht nur die eigenen 
Wünsche respektiert, sondern 
auch Angehörige von einer be-
lastenden Entscheidung entlas-
tet. 

Zentrale Regelungen in Ihrer 
Patientenverfügung              

 

Die zentralen Regelungen in ei-
ner Patientenverfügung betref-
fen ärztliche und pflegerische 
Maßnahmen, wie beispiels-
weise Lebenserhaltung, 
Schmerzbehandlung, künstliche 
Ernährung und Organspende.  

Durch die Patientenverfügung 
bestimmen Sie den Umfang der 
medizinischen Maßnahmen, de-
nen Sie zustimmen. Dabei liegt 
die Entscheidung allein in Ihrer 
Hand.  

Wichtig ist, in welchen Situati-
onen Sie diese Maßnahmen er-
lauben oder verbieten möchten.  
Daher sollten Sie klar angeben, 
in welchen Fällen bestimmte 
Behandlungen ergriffen oder 
unterlassen werden sollen. Zum 
Beispiel, ob Sie in bestimmten 
Situationen wiederbelebende 
Maßnahmen wünschen oder 
nicht. 

Rechtsverbindliche Patien-
tenverfügung  

In Spanien ist die Erstellung ei-
ner Patientenverfügung gesetz-
lich geregelt. Damit der Patien-
tenwille verbindlich für den be-
handelnden Arzt ist, müssen be-
stimmte Auflagen erfüllt wer-
den. Es wird empfohlen, die Pa-
tientenverfügung vor einem 
spanischen Notar zu errichten, 
da dies die Gewähr dafür bietet, 
dass die erforderlichen  

 

Formvorschriften ordnungsge-
mäß eingehalten wurden.  

Es ist darüber hinaus von großer 
Bedeutung zu betonen, dass 
eine deutsche Patientenverfü-
gung, die ins Spanische über-
setzt wird und dabei die vorge-
schriebenen Formvorschriften 
nicht einhält, in Spanien recht-
lich unwirksam ist. Ärzte und 
Krankenhäuser werden solche 
nicht konformen Verfügungen 
nicht anerkennen und entspre-
chend nicht beachten. Daher ist 
es entscheidend, sicherzustel-
len, dass die Patientenverfü-
gung den gültigen gesetzlichen 
Anforderungen entspricht, um 
im Ernstfall die gewünschte 
Rechtssicherheit zu gewährleis-
ten.  

Vertreterwahl und Ersatzver-
treter  

Es ist ratsam, eine Person des 
Vertrauens als Vertreter zu be-
nennen, die sicherstellt, dass 
Ihre Wünsche in Bezug auf me-
dizinische Behandlungen res-
pektiert werden. Dies kann der 
Lebensgefährte oder ein Famili-
enmitglied, vorzugsweise die 
Kinder, sein.  

Wenn Sie nicht mehr in der 
Lage sind, selbst zu entschei-
den, tritt der benannte Vertreter 
in Aktion. Es ist wichtig zu ver-
stehen, dass dieser Vertreter 

rechtlich verpflichtet ist, die in 
der Patientenverfügung festge-
legten Wünsche zu respektie-
ren. 

Es ist jedoch zu beachten, dass 
der ausgewählte Vertreter aus 
gesundheitlichen oder persönli-
chen Gründen ausfallen kann, 
was die Vertretung unmöglich 
macht. Es empfiehlt sich daher, 
einen Ersatzvertreter für den 
Wunschvertreter zu benennen, 
um sicherzustellen, dass die 
Umsetzung Ihrer Wünsche rei-
bungslos erfolgen kann. 

Organspende: Spaniens Er-
folg mit der Widerspruchslö-
sung  

Die Organspende ermöglicht es, 
anderen Menschen das Leben 
zu retten oder ihre Gesundheit 
zumindest zu verbessern. Es 
gibt keine Altersgrenze für Or-
ganspenden. Der rechtliche 
Maßstab für eine Organspende 
ist der Hirntod. 

In Spanien ist die Organspende 
nach dem Prinzip der „Wider-
spruchslösung“ geregelt. Seit 
1989 praktiziert Spanien die 
Widerspruchslösung und ist 
weltweit führend bei Organ-
spenden. Das bedeutet, dass Or-
gane entnommen werden dür-
fen, sofern die verstorbene Per-
son zu Lebzeiten nicht aus-
drücklich in einer Patientenver-
fügung widersprochen hat. In 
Deutschland und der Schweiz 
hingegen erfolgt die Organent-
nahme nur, wenn der Verstor-
bene zu Lebzeiten ausdrücklich 
zugestimmt hat, zum Beispiel 
durch einen Organspendeaus-
weis oder durch die Einwilli-
gung der Angehörigen. 

Wenn Sie keine Organent-
nahme wünschen, sollte dies 
schriftlich in Ihrer Patientenver-
fügung festgehalten werden. 

ffV 
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Aktive Sterbehilfe in Spanien 
legalisiert 

Spanien hat im Juni 2021 die 
aktive Sterbehilfe legalisiert 
und ist damit das vierte Land in 
Europa, nach den Niederlanden, 
Belgien und Luxemburg, das 
diese Regelung einführt. Mit 
dieser Gesetzgebung können 
Ärzte in Spanien nun aktive 
Sterbehilfe für Patienten durch-
führen, die unter unerträglichen 
Schmerzen leiden und keine 
Aussicht auf Heilung haben. 
Dies ist ein bedeutender Schritt 
für die Würde und Selbstbe-
stimmung von Patienten in Spa-
nien.  

Die Legalisierung erlaubt so-
wohl Beihilfe zum Suizid als 
auch aktive Sterbehilfe durch 
die beabsichtigte Herbeiführung 
des Todes. Dies markiert einen 
deutlichen Unterschied zu 
Deutschland, wo die aktive 
Sterbehilfe grundsätzlich verbo-
ten ist. Sowohl die aktive Tö-
tung als auch die aktive Tötung 
auf Verlangen sind strafrecht-
lich untersagt, nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in 
Österreich und der Schweiz.  

In Deutschland, Österreich und 
der Schweiz ist bisher die pas-
sive und indirekte Sterbehilfe 
erlaubt. Die passive und indi-
rekte Sterbehilfe beinhaltet le-
bensverkürzende und schmerz-
lindernde Maßnahmen. Dies 
könnte beispielsweise der Ver-
zicht auf Ernährung oder die 
Verwendung äußerst stark 
schmerzstillender Medikamente 
beinhalten.  

Individuelle Verfügungen 
statt vorgefertigte Musterfor-
mulare  

Leider bergen viele vorgefer-
tigte Musterformulare, die le-
diglich Ankreuzen erlauben, ei-
nige Risiken. Ein Kernproblem 
bei Ankreuzformularen ist ihre 

Interpretationsvielfalt. Wenn le-
diglich Kreuzchen gesetzt wer-
den, kann dies später zu Miss-
verständnissen führen. Daher ist 
es essenziell, klare und ver-
ständliche Formulierungen zu 
wählen, die Ihre Wünsche und 
Behandlungsziele deutlich 
kommunizieren.  

Um die Schwierigkeiten im 
Vorfeld zu vermeiden, wird 
dringend empfohlen, auf For-
mularmuster zu verzichten und 
stattdessen individuelle Verfü-
gungen durch einen rechtskun-
digen Fachmann erstellen zu 
lassen. Dieser Schritt dient nicht 
nur der Vermeidung von Form-
fehlern, sondern insbesondere 
auch der Verhinderung inhaltli-
cher Fehler. 

Richtige Aufbewahrung von 
Patientenverfügungen 

Für den Ernstfall ist es entschei-
dend, dass Ärzte schnell über 
eine Patientenverfügung infor-
miert werden können. Ein wich-
tiger Rat dabei ist, mehrere Ko-
pien der Verfügung an verschie-
denen Orten zu hinterlegen. 
Dies gewährleistet, dass die In-
formation im Notfall rasch zu-
gänglich ist. 

Es ist dringend zu raten, die Pa-
tientenverfügung keinesfalls in 
einem Safe aufzubewahren, da 
dies den schnellen Zugriff er-
schweren oder sogar unmöglich 
machen könnte. Der eigentliche 
Zweck einer Patientenverfü-
gung besteht darin, Dritten ei-
nen einfachen Zugang zu den 
individuellen Wünschen und 
Entscheidungen des Betroffe-
nen zu ermöglichen. Daher ist 
es im eigenen Interesse, frühzei-
tig für eine sichere Aufbewah-
rung zu sorgen. Dies stellt si-
cher, dass im Bedarfsfall eine 
reibungslose Umsetzung ge-
währleistet ist. 

Widerruf einer Patientenver-
fügung  

Es ist wichtig, regelmäßig zu 
überprüfen, ob Ihre Patienten-
verfügung noch Ihren aktuellen 
Einstellungen und Vorstellun-
gen entspricht. Die Möglich-
keit, Ihre Patientenverfügung zu 
ändern oder ganz zu widerrufen, 
steht Ihnen jederzeit offen, ins-
besondere wenn Sie feststellen, 
dass sie nicht mehr Ihren aktu-
ellen Vorstellungen entspricht. 
Ein Widerruf oder eine Ände-
rung kann auch mündlich erfol-
gen, doch aufgrund der fehlen-
den Nachweisbarkeit ist diese 
Vorgehensweise wenig ratsam. 

Unser Tipp  

Um optimal für die eigene Zu-
kunft vorzusorgen, sollte man 
verschiedene rechtliche Doku-
mente in Erwägung ziehen. 
Eine zentrale Rolle spielen da-
bei die Patientenverfügung und 
die Vorsorgevollmacht. Die 
Kombination dieser Dokumente 
bildet gemeinsam mit dem Tes-
tament ein starkes Vorsorgepa-
ket.  

Unabhängig von Ihrer aktuellen 
Lebenssituation raten wir zu ei-
ner Beratung durch einen fach-
kundigen Berater. Diese Bera-
tung ermöglicht es, auf Ihre per-
sönlichen Bedürfnisse und An-
forderungen einzugehen. 

Foren im Internet können zwar 
scheinbar einfache Lösungen 
bieten, doch aufgrund von Er-
fahrungen haben wir festge-
stellt, dass hier oft unzuverläs-
sige Informationen zirkulieren. 
Vertrauen Sie nicht blind auf 
Empfehlungen aus Online-Dis-
kussionen. Insbesondere in me-
dizinischen und rechtlichen Fra-
gen sollten Informationen aus 
Internetquellen mit Vorsicht ge-
nossen werden. Oftmals sind 
Antworten von Laien verfasst 
und spiegeln nicht immer die 

Realität oder den aktuellen 
rechtlichen Stand wider.  

Fazit  

Es existiert keine universelle 
Lösung, da jeder eine unter-
schiedliche Haltung, Vorstel-
lung und individuelle Wünsche 
bezüglich des Todes und medi-
zinischer Maßnahmen hat. Um 
eine maßgeschneiderte Lösung 
zu finden, ist es unerlässlich, 
den Rat eines Experten einzuho-
len. Insbesondere im Zusam-
menhang mit einer Patienten-
verfügung ist die präzise Befol-
gung der spanischen Vorschrif-
ten von entscheidender Bedeu-
tung.  

Insgesamt ist es ratsam, sich 
frühzeitig mit den Themen 
Leid, Krankheit und Tod ausei-
nanderzusetzen, um sowohl die 
eigene Autonomie als auch die 
Unterstützung der Familie in 
herausfordernden Zeiten zu ge-
währleisten. 

Es ist wichtig zu betonen, dass 
dieser Artikel lediglich einen 
Überblick über die Möglichkeit 
zur Vorsorge für einen würde-
vollen Ernstfall und die gesetz-
lichen Regelungen einer Patien-
tenverfügung bietet und keine 
individuelle Beratung ersetzen 
kann. Bei der Erstellung einer 
Patientenverfügung wird drin-
gend empfohlen, professionelle 
Unterstützung in Anspruch zu 
nehmen. 

Als erfahrene Berater sind wir 
darauf spezialisiert, rechtswirk-
same Dokumente wie Voll-
machten und Verfügungen zu 
formulieren. Wir erstellen für 
Sie eine Patientenverfügung in 
Spanisch und Deutsch, damit 
Sie stets genau wissen, was Sie 
beim Notar unterzeichnen. 
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ach mir die Sint-
flut. Wer so denkt, 
braucht kein Testa-
ment. Wer aber 

seinen Erben einen geordneten 
Nachlass hinterlassen will, 
sollte sein Erbe frühzeitig re-
geln.  

Die meisten machen sich viel 
zu spät oder gar keine Gedan-
ken mit der eigenen Nachlass-
planung. Oft gibt es kein Tes-
tament. Für die Erben können 
dadurch aber erhebliche Prob-
leme entstehen.  

Ihre Familienangehörigen ha-
ben es im Falle Ihres Ablebens 
schon schwer genug. Neben 
Trauer müssen sie sich mit ei-
nem Haufen Papierkram her-
umschlagen und unzählige 
Behördengänge bewältigen. 
Erleichtern Sie Ihnen die Ar-
beit und hinterlassen Sie einen 
geordneten Nachlass. Das ver-
hindert Streit unter den Hinter-
bliebenen und verschafft mehr 
Zeit für die Trauerbewälti-
gung. Fast alle der denkbaren 
Nachteile lassen sich dank ei-
nes Testaments einfach ver-
meiden.  

Was können Sie in einem 
Testament regeln?              

In einem Testament können 
Sie grundsätzlich völlig frei 
bestimmen, wer in welchem 
Umfang erben soll und wer 
gegebenenfalls enterbt werden 
soll. Niemand kann Sie zu ei-
ner bestimmten Verfügung 
zwingen. Es gibt jedoch eine 
gesetzliche Einschränkung: 
den Pflichtteil. Den leiblichen 
Kindern und dem Ehegatten 
verbleiben mindestens ihre 
Pflichtteile. 

 

 
Erbeinsetzung und Ersatz-
erbe 

Die Erbeinsetzung bezieht 
sich immer auf das gesamte 
Vermögen, nicht auf einzelne 
Gegenstände. Einzelne Ge-
genstände zu benennen, ist 
keine Erbeinsetzung, sondern 
ein Vermächtnis.  

Die einfachste Testaments-
form ist die Ernennung eines 
Alleinerben. Dadurch wird 
eine komplizierte Erbenge-
meinschaft vermieden, die den 
Nachlass unter sich aufteilen 
muss und oft sich jahrelang 
um den Nachlass streiten.  

In der Regel setzen sich die 
Ehepartner zunächst gegensei-
tig als Alleinerben ein. Der Al-
leinerbe erhält die komplette 
Erbschaft. Der Nacherbe 
(meistens die gemeinsamen 
Kinder) erhält den Nachlass 
nach dem Vorerben.  

Als Erben können auch ge-
meinnützige Organisationen 
wie Vereine und Stiftungen 
eingesetzt werden. Benennen 
Sie unbedingt auch immer ei-
nen Ersatzerben für den Fall, 
dass der vorgesehene Erbe das 
Erbe nicht annehmen kann, 
weil er zum Beispiel vor dem 
Erbfall stirbt und wegfällt oder 
weil er das Erbe ausschlägt.  

 

Sonst tritt wieder die gesetzli-
che Erbfolge ein, die den eige-
nen Wünschen vielleicht nicht 
entspricht.  

Das müssen Sie beim spani-
schen Testament beachten 

Das sogenannte Berliner Tes-
tament (gemeinschaftliches 
Testament) oder Erbverträge 
sind nach spanischem Recht 
unzulässig und werden nicht 
anerkannt. Diese Formen der 
letztwilligen Verfügung exis-
tieren in Spanien nicht. In Spa-
nien bestimmt jeder Ehegatte 
getrennt über sein Vermögen. 
Jeder der Ehegatten kann nur 
für sich selber ein Einzeltesta-
ment errichten. Ein Testa-
ment, das in Spanien nicht der 
gesetzlich vorgeschriebenen 
Form entspricht, ist schlicht-
weg nichtig.    

Vorteile eines notariellen 
Testaments in Spanien  

Die Vorteile eines notariellen 
Testaments in Spanien beste-
hen unter anderem darin, dass 
der Notar nicht nur die Einhal-
tung der gesetzlich vorge-
schriebenen Form garantiert, 

sondern vor allem die inhaltli-
che Richtigkeit.  Außerdem 
prüft der Notar die Testierfä-
higkeit des Erblassers. Auf 
diese Weise bietet das spani-
sche Testament, das vor einem 
Notar erstellt wird, absolute 
Rechtssicherheit und vermei-
det so jahrelange und teure 
Erbstreitigkeiten. Weitere 
praktische Vorteile eines nota-
riellen Testaments in Spanien 
sind die schnelle Handlungs-
fähigkeit für Ihre Erben und 
unkomplizierte Abwicklung 
der Erbschaftsannahme. Läs-
tige Behördengänge und auf-
wendige bürokratische Ver-
fahren entfallen, wie zum Bei-
spiel die Beantragung eines 
Erbscheins, die Einholung von 
Apostillen, beglaubigte Über-
setzungen von Urkunden etc. 
Darüber hinaus werden nur 
notariell beurkundete Testa-
mente im Zentralen Testa-
mentsregister in Madrid ver-
wahrt. Nur so ist Ihr Testa-
ment vor Diebstahl, Fäl-
schung, Verlust oder Vernich-
tung sicher geschützt und kann 
im Erbfall schnell aufgefun-
den werden, wodurch die Ab-
wicklung der Erbschaft in 
Spanien schnell und unkom-
pliziert möglich ist.  

Die Abgabefrist der Erb-
schaftssteuererklärung beträgt 
nur sechs Monate. Sechs Mo-
nate vergehen sehr schnell und 
ohne Testament in Spanien ist 
das zeitlich gar nicht zu schaf-
fen. Wenn diese Frist nicht 
eingehalten wird, droht ein 
Bußgeld. Darum sollten Sie in 

ff
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Spanien ein Testament auf je-
den Fall vor einem Notar beur-
kunden lassen. 

Ohne Testament 

Wenn bei einem Todesfall der 
Verstorbene kein Testament 
hinterlegt hat, dann tritt auto-
matisch die gesetzliche Erb-
folge ein. Und daran kann 
auch niemand mehr etwas än-
dern. Die meisten Ehepaare 
gehen davon aus, dass im To-
desfall der überlebende Ehe-
partner alles allein erbt. Aber 
das ist ein Irrglaube. Gesetzli-
che Erben sind in erster Linie 
die Kinder des Verstorbenen.  

Hatte der Verstorbene außer-
dem seinen letzten gewöhnli-
chen Aufenthalt in Spanien 
(Residencia), gilt ausschließ-
lich spanisches Erbrecht für 
die Abwicklung der Erbschaft. 
Das Nachlassgericht des Hei-
matlandes ist für die Erteilung 
eines Erbscheines nicht mehr 
zuständig, was die Sache für 
die Erben noch komplizierter 
macht. Dann muss nämlich in 
Spanien das Erbenfeststel-
lungsverfahren (declaración 
de herederos) vor einem Notar 
durchgeführt werden, was un-
ter anderem die Hinzuziehung 
von zwei Zeugen notwendig 
macht. Sie müssen sich darauf 
einstellen, dass Sie ohne Tes-
tament zur Abwicklung erheb-
lich mehr Zeit und auch viel 
mehr Geld aufwenden müs-
sen. 

Widerruf eines früheren 
Testaments 

Ein Testament ist nicht in 
Stein gemeißelt. Ihre Lebens-
umstände können sich ändern. 
Zum Beispiel heiraten Sie 
wieder oder Ihre Kinder wen-
den sich von Ihnen ab. Viel-
leicht werden Ihnen im Alter 
andere Menschen, die sich um 
Sie liebevoll kümmern, wich-
tiger als die eigene Familie. 
Ein Testament passt immer 
nur in eine bestimmte Lebens-
situation. Ein Testament kön-
nen Sie jederzeit ändern oder 
widerrufen. Der Widerruf 
muss in notarieller Form erfol-
gen. 

Erbrecht  

Früher richtete sich das Erb-
recht noch nach der Staatsan-
gehörigkeit des Verstorbenen. 
Seit dem 17. August 2015 gilt 
die Europäische Erbrechtsver-
ordnung und danach ist jetzt 
nur noch entscheidend, wo der 
Erblasser seinen letzten ge-
wöhnlichen Aufenthalt zum 
Zeitpunkt seines Todes hatte. 
Das heißt, dass zum Beispiel 
für einen Deutschen oder 
Schweizer oder Österreicher, 
der in Spanien seinen letzten 
gewöhnlichen Aufenthalt (Re-
sidencia) hatte, das spanische 
Erbrecht gilt, was einen erheb-
lichen Unterschied zum deut-
schen oder schweizerischen 
oder österreichischen Erbrecht 
bedeutet. Nun erben die Kin-
der das Vermögen und der 
Ehegatte erhält nur die reine 
Nutznießung, weil nämlich 
spanisches Erbrecht für den 
Ehepartner sehr ungünstig ist. 
Im spanischen Erbrecht wer-
den Kinder gegenüber dem 
Ehepartner bevorzugt. Dies 
kann der Erblasser vermeiden, 
indem er im Testament aus-
drücklich das Erbrecht seiner 
Staatsangehörigkeit wählt.  

Enterben 

Manche Kinder mag man am 
liebsten von der Erbfolge aus-
schließen, weil man ein unge-
sundes Verhältnis zueinander 
hat oder sogar der Kontakt 
komplett abgebrochen wurde. 
Wenn Sie ein Kind von der 
Erbfolge ausschließen, heißt 
das nicht unbedingt, dass es 
überhaupt nichts erhält. Das 
Kind hat einen Anspruch auf 
den Pflichtteil. Der Pflichtteil 
besteht in der Hälfte des Wer-
tes des gesetzlichen Erbteils 
nach deutschem Erbrecht.  

Beachten Sie außerdem, dass 
durch die Ausschließung von 
der Erbfolge nicht nur das ent-
erbte Kind ausgeschlossen ist, 
sondern auch dessen Kinder 
und Enkelkinder, wenn diese 
nicht besonders in dem Testa-
ment bedacht werden.  

Sie können den Pflichtteilsan-
spruch aber austricksen, in-
dem Sie andere frühzeitig 
durch Vermögensübertragun-
gen begünstigen. Wo es nichts 
zu holen gibt, kann auch nichts 
gefordert werden. 

Fazit  

Nachlassfragen sind oft sehr 
kompliziert. Wir wissen aus 
Erfahrung nur allzu gut, wel-
che enormen Nachteile es für 
die Erben hat, wenn der Nach-
lass nicht geregelt ist. Wir 
empfehlen Ihnen in jedem Fall 
eine Beratung durch einen 

rechtskundigen Fachmann. 
Auf Empfehlungen in Inter-
netforen sollten Sie nicht vor-
behaltlos vertrauen. Die meis-
ten Beiträge und Antworten 
sind unqualifiziert und stark 
subjektiv gefärbt. Wer an pro-
fessioneller Beratung spart, 
verursacht erhebliche Prob-
leme und hohe Kosten bei tes-
tamentarisch nicht richtig ge-
regeltem Erbfall.  

Sowohl für Residente als auch 
für Nicht-Residente, die Ver-
mögenswerte (Immobilie, 
Bankkonto, Auto etc.) in Spa-
nien besitzen, empfehlen wir, 
unbedingt ein Testament zu 
errichten und darin ausdrück-
lich zu bestimmen, dass für Ih-
ren Nachlass das Erbrecht Ih-
rer Staatsangehörigkeit gelten 
soll.  

 

Wenn Sie Fragen in Bezug auf 
die Regelung Ihres Nachlasses 
haben, beraten wir Sie über die 
genaue und richtige Formulie-
rung Ihres letzten Willens. 
Wir verfassen Ihr Testament 
zweisprachig (deutsch-spa-
nisch), so dass Sie jederzeit 
wissen, was Sie beim Notar 
unterschreiben. 

  

 

Vorsorge ist besser als Nachsorge. Wir empfehlen da-
her ein komplettes Vorsorgepaket, also eine Kombi-
nation aus Testament, gegenseitige Generalvoll-
macht und Patientenverfügung, um möglichst alle 
Eventualitäten abzudecken. Nur wer sich rechtzeitig 
Gedanken macht, ist in jeder Lebensphase abgesi-
chert.  

Das notarielle Testa-
ment in Spanien erspart 
Ihren Erben sehr viel 
Geld, Zeit und Nerven. 
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